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Lf d. Nr. Gebührenpflichtige 
V erwaltungshandlung

Gebühren Bemer- 
M kungen

1.1.5.З. durch Streckenmeister, Wagen
meister, Beschäftigte im 
Sicherungs- und Fernmelde
wesen usw. der Deutschen 
Reichsbahn im Aufträge der 
Staatlichen Bahnaufsicht nach 
Zeitaufwand, soweit nicht 
unter 1.1.5.2. fallend 

je angefangene Stunde 6,-
mindestens jedoch 10,-

1.2. S t r a ß e n b a h n
1.2.1. Für die bahn auf sichtliche Prü

fung und Begutachtung von 
Anträgen auf Erteilung einer 
Genehmigung für den Bau, die 
Einrichtungen und den Betrieb 
einer Straßenbahn sowie für 
jede Erweiterung oder wesent
liche Änderung der Anlage 
oder der Fahrzeuge nach 
Zeitaufwand

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.2.2. Für die bahnaufsichtliche Prü
fung und Genehmigung von 
Anträgen auf Erteilung der 
Zustimmung zu Einrichtungen, 
die Anlagen der Straßenbahn 
berühren (z. B. Anlegen höhen
gleicher Kreuzungen, Kreuzun
gen von Gleisanlagen der 
Straßenbahn mit Versorgungs
leitungen usw.), sowie zu 
Näherungen zu Anlagen der 
Straßenbahnen nach 
Zeitaufwand

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.2.3. Für die Kontrolle der Straßen
bahnen durch Prüfingenieure 
oder Beauftragte der Staat
lichen Bahnaufsicht nach 
Zeitaufwand

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.3. U - B a h n e n ,  P i o n i e r 
e i s e n b a h n e n

1.3.1. Für die bahnaufsichtliche Prü
fung und Begutachtung von An
trägen auf Erteilung einer 
Genehmigung für den Bau, die 
Einrichtungen und den Betrieb 
einer U-Bahn, Pioniereisen
bahn sowie für jede Erweite
rung oder wesentliche Ände
rung der Anlage oder Fahr
zeuge nach Zeitaufwand •

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.3.2. Für die bahnaufsichtliche Prü
fung und Genehmigung von 
Anträgen auf Zustimmung zu 
Einrichtungen auf Gelände 
der U-Bahnen, Pioniereisen
bahnen (z. B. Anlegen höhen-
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gleicher Kreuzungen, Kreuzun- 
"gen von Anlagen der U-Bah- - 
nen, Pioniereisenbahnen mit 
Versorgungsleitungen) sowie 
zu Näherungen zu Anlagen 
der U-Bahnen, Pioniereisen
bahnen nach Zeitaufwand 

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.3.3. Für die Kontrolle der U-Bah
nen, Pioniereisenbahnen durch 
Prüfingenieure oder Beauf
tragte der Staatlichen Bahn
aufsicht nach Zeitaufwand 

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.4. Bahnen gemäß Abschnitt 1.1.,
die der Aufsichts- und Kon- 
trollpflicht unterliegen л, ■

1.4. L Abnahme von Prüfungen und
Erteilung von Bestätigungen 
für den Einsatz in bestimmten 
Funktionen (z. B. Leiter und 
deren Vertreter der Bahnen,
Führer von Triebfahrzeugen) 
nach Zeitaufwand 

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.4.2. Erteilung von
— Bestätigungen von Fach

ingenieuren der Betriebe zur 
Prüfung von Brücken, Ab
nahme von Schweißungen 
usw.

— Genehmigungen für be
stimmte Befugnisse (z. B.
Erteilung von Unterricht,
Abnahme von fachtechnischen 
Prüfungen, Berechtigungen 
zum Aufgleisen
von Schienenfahrzeugen) 
nach Zeitaufwand 

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

1.4.3. Prüfung und Bestätigung von 
Dienstordnungen bzw. deren 
Ergänzungen und Änderun
gen nach Zeitaufwand

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-

Bei Prüfung und Bestätigung 
von geringfügigen Ergänzungen 
und Änderungen werden als 
Mindestbetrag 10,— M erhoben

1.4.4. Durchführung eisenbahntechni
scher Abnahme von neuen oder 
veränderten Bahnanlagen, Fahr
zeugen, Rangiermitteln, 
technischen Anlagen sowie von 
sonstigen Untersuchungen mit 
entsprechendem Protokoll 
nach Zeitaufwand

je angefangene Stunde 10,-
mindestens jedoch 20,-


